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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Schiffahrt

Le DETEC a lancé une consultation relative à la révision de l'ordonnance sur la
navigation intérieure (ONI). La révision visait à transposer la directive de l'Union
Européenne sur la construction des bateaux de sport dans le droit suisse. La
modification de l'ONI changeait la procédure d'admission des bateaux de sport. La
responsabilité des importateurs et des constructeurs était d'avantage mise en jeu,
parce qu'ils devaient garantir que les bateaux de sport soient fabriqués correctement
du point de vue technique et qu'ils soient sûrs. Comme les certificats de construction
étaient reconnus lors de l'immatriculation, la procédure d'admission auprès des
services cantonaux de la navigation était facilitée et moins coûteuse. Les autres
vérifications officielles se limitaient surtout au domaine environnemental, car la
directive UE ne comprenait pas encore de dispositions comparables sur ce point. La
consultation n'a pas donné lieu à des oppositions et par conséquent l'ONI a pu rentrer
en vigueur à la mi-mai. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 23.02.2000
PHILIPPE BERCLAZ

Le Conseil fédéral a approuvé la modification des ordonnances sur la navigation
intérieure et sur l’expertise des types de bateaux. Elle a pris effet immédiat au 1er mai.
Le DETEC a transposé dans le droit national une directive de l’Union européenne sur les
bateaux de sports. Il en résultait une simplification de l’immatriculation des bateaux de
sports ayant déjà été contrôlés selon les dispositions de la directive européenne.
Certaines charges et contrôles supplémentaires sont restés en vigueur à cause de
critères de protection de l’environnement, car les exigences de la directive allaient
moins loin que le droit suisse et/ou les réglementations correspondantes étaient tout
simplement inexistantes. La reprise de la directive a aussi rendu nécessaire l’adaptation
de l’ordonnance sur l’expertise des types de bateaux. La révision de l’ordonnance a
également tenu compte du développement d’un nouveau sport sur les plans d’eau
suisses : le "kite surfing". C'est un sport où une personne se place sur une petite
planche à voile ou de surf et se fait tracter par un cerf-volant ascensionnel. Les plans
d’eau suisses n’étant pas très grands, il a résulté un nombre croissant de conflits
d’intérêt entre les adeptes de ce sport et les autres usagers. La modification de
l’ordonnance a essayé de tenir compte des intérêts de toutes les personnes
concernées. Le kite surfing a été interdit en principe sur les eaux intérieures suisses,
néanmoins les cantons ont été habilités à autoriser ce sport sur certaines sections des
plans d’eau, à condition que la sécurité des autres usagers du lac soit garantie et qu’il
ne soit pas porté atteinte à l’environnement naturel. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.05.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Umweltschutz

Naturgefahren

Le Conseil fédéral a mis en vigueur, le 1 er avril, l'ordonnance sur la protection contre
les accidents majeurs (OPAM), dont le but est de protéger l'homme et l'environnement
contre les accidents pouvant survenir dans des installations ou entreprises manipulant
des substances dangereuses (produits chimiques ou micro-organismes), ainsi que dans
leur transport. L'exploitant est considéré comme entièrement responsable et doit, à
cet effet, prendre toutes les mesures utiles afin de réduire les risques au maximum.
Son activité doit se faire en collaboration avec les cantons, auxquels il doit soumettre
un rapport sur les mesures prises. L'autorité cantonale a tout pouvoir d'en exiger de
supplémentaires si elle les estime indispensables. Avec ce texte, la loi sur la protection
de l'environnement voit entrer en vigueur la dernière de ses ordonnances
importantes. 3

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 25.04.1991
SERGE TERRIBILINI
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Luftreinhaltung

Um den Erkenntnissen Taten folgen zu lassen, wurde im Berichtsjahr die
Luftreinhalteverordnung, die sich auf das Umweltschutzgesetz stützt, mit erster
Priorität ausgearbeitet und in die Vernehmlassung geschickt. Sie legt die
Immissionsgrenzwerte für eine Zahl wichtiger Schadstoffe verbindlich fest. Für
verschmutzende Anlagen werden dem Stand der Technik entsprechende
Emissionsgrenzwerte definiert, wobei Altanlagen Sanierungsfristen von zwei bis zehn
Jahren erhalten sollen. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 03.12.1984
CLAUDE LONGCHAMP

Allgemeiner Umweltschutz

Abgeschlossen wird die Reihe der wichtigen Ausführungserlasse zum USG mit der
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die im Berichtsjahr in die
Vernehmlassung geschickt wurde. Während das USG nur allgemein festhält, dass für
geplante Anlagen, welche die Umwelt erheblich belasten können, eine UVP
durchzuführen sei, führt der Verordnungsentwurf nun über 80 prüfungspflichtige
Anlagetypen verbindlich auf. Bei diesen handelt es sich vorwiegend um Grossanlagen in
den Bereichen Verkehr, Energie, industrielle Betriebe, Wasserbau, Landesverteidigung,
Entsorgung, Sport, Tourismus und Freizeit. Die UVP wird in die bereits bestehenden
Genehmigungsverfahren eingebaut; sie soll eine umfassende Beurteilung der
Umweltauswirkungen des projektierten Vorhabens erlauben. Lassen sich allfällige
Mängel eines Projektes nicht korrigieren, wird dieses zur Ablehnung empfohlen. Bei
bestimmten Anlagetypen räumt die UVP-Verordnung dem Bundesamt für Umweltschutz
(BUS) ein Anhörungsrecht ein. Die Ergebnisse einer UVP müssen wegen der
vorgesehenen Verbandsbeschwerde öffentlich eingesehen werden können; seit
mindestens zehn Jahren gesamtschweizerisch tätige Umweltschutzorganisationen sind
beschwerdeberechtigt. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 27.05.1986
KATRIN HOLENSTEIN

Die Arbeiten an der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), welche
die allgemeinen Bestimmungen des USG konkretisiert, indem sie die
prüfungspflichtigen Anlagen bezeichnet und das Verfahren regelt, zogen sich in die
Länge. Aufgrund der 1986 durchgeführten Vernehmlassung wurde die Liste der UVP-
pflichtigen Anlagen modifiziert. Gleichzeitig mit der Verordnung soll das überarbeitete
«Handbuch UVP» mit den Richtlinien für die Erarbeitung und Beurteilung einer UVP
publiziert werden. Da die Durchführung einer UVP für Anlagen, welche die Umwelt
erheblich belasten können, seit Inkrafttreten des USG Pflicht ist, konnten erste
Erfahrungen gewonnen werden. 6

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 31.12.1987
KATRIN HOLENSTEIN

Der Bundesrat setzte die Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
auf den 1. Januar 1989 in Kraft. Sie konkretisiert Artikel 9 des USG, mit dem die UVP als
wichtiges Instrument der Umweltvorsorge 1985 eingeführt worden war. Die Verordnung
regelt nun im Detail das UVP-Verfahren und verlangt dabei einen Bericht über die zu
erwartenden Auswirkungen einer geplanten Anlage auf die Umwelt. Im Anhang führt sie
die prüfungspflichtigen Anlagetypen verbindlich auf und setzt Schwellenwerte, ab
denen die Prüfungspflicht beginnt. Von der UVP versprechen sich die Behörden eine
vorbeugende Umweltschutzwirkung, weil bereits bei der Planung eines Grossprojekts
die Folgewirkungen für die Umwelt umfassend abgeklärt und Schutzmassnahmen
berücksichtigt werden müssen, wodurch sich irreversible Schäden und das Risiko
planerischer Fehlinvestitionen vermindern lassen.

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.1989
KATRIN HOLENSTEIN

Gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf enthält die UVP-Verordnung mehr kantonale
Kompetenzen und verbessert das Verhältnis zwischen UVP und Raumplanung. Neu
eingeführt wurde eine Voruntersuchung, mit der festgestellt werden soll, welche
Umweltauswirkungen wichtig und damit vertieft zu untersuchen sind. Kann bei einem
überschaubaren Vorhaben bereits aufgrund der Voruntersuchung die Vereinbarkeit mit
den geltenden Umweltschutzvorschriften nachgewiesen werden, erübrigt sich die
aufwendigere Hauptuntersuchung. Der Bericht und der Entscheid der zuständigen
Behörde sind öffentlich zugänglich zu machen, dagegen können die Begründung, und
die Stellungnahmen der beteiligten Ämter – anders als im Entwurf noch vorgesehen –
nur noch im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens eingesehen werden. Zahlreiche
Anderungen gegenüber dem Entwurf erfuhr die Liste der UVP-pflichtigen Anlagen, die

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.1989
KATRIN HOLENSTEIN
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nicht zuletzt auf Druck der Wirtschaftsverbände von ursprünglich 86 auf 71 Anlagetypen
zusammenschrumpfte. Gestrichen wurden beispielsweise Konserven- und
Reinigungsmittelfabriken, Verzinkereien, Solarenergieanlagen oder Bergrestaurants,
neu aufgenommen dagegen Beschneiungsanlagen und Vergnügungsparks. 7

La LPE prévoit le droit de recours des organisations de protection de l'environnement.
Une ordonnance relative aux organisations pouvant bénéficier de ce droit contre des
décisions concernant des installations soumises à l'étude d'impact sur l'environnement
(EIE) fut mise en consultation. Seules les organisations d'importance nationale ayant dix
années d'existence au moins seront habilitées à recourir contre des projets concernant
la planification, la construction ou la modification d'installations entrant dans le cadre
de l'EIE. Elles pourront utiliser les voies de recours ordinaire prévues par le droit
cantonal et fédéral. Le projet d'ordonnance dresse une liste exhaustive des
organisations autorisées à bénéficier de ce droit. Sur les 27 l'ayant demandé, 18 ont été
retenues. Parmi les neuf à qui il avait, dans un premier temps, été refusé, figuraient la
Fondation Franz Weber et la Fondation Helvetia Nostra. 8

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 11.08.1989
SERGE TERRIBILINI

La LPE prévoyant un droit de recours pour les organisations de protection de
l'environnement contre des décisions concernant des installations soumises à l'EIE, le
Conseil fédéral avait mis en consultation, en 1989, une ordonnance dressant la liste de
celles pouvant en bénéficier. Dans sa mouture définitive, l'ordonnance comprend les
fondations Helvetia Nostra et Franz Weber qui n'avaient, tout d'abord, pas été prises en
considération, ainsi que la Fondation suisse pour l'énergie. Ainsi complétée, elle est
entrée en vigueur le ler août. 9

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 28.06.1990
SERGE TERRIBILINI

Le Conseil fédéral a mis en consultation les modifications complémentaires de
l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst)
concernant la réduction des émissions de CFC (chlorofluorocarbones), responsables de
la destruction de la couche d'ozone stratosphérique. Il avait déjà prévu, en 1989,
l'interdiction des bombes aérosols contenant de tels gaz. Cette fois-ci, les mesures
envisagées devraient toucher les mousses synthétiques, les installations de
réfrigération, les climatiseurs,. les extincteurs et certains produits de nettoyage.
L'interdiction des CFC pour ces produits devrait se faire de façon échelonnée, afin de
disposer de méthodes de substitution opérationnelles (par exemple, bombes aérosols
dès 1991, solvants dès 1993, réfrigérateurs dès 1994, etc.). Cela devrait permettre de
passer d'une consommation annuelle de CFC de 8'000 tonnes en 1986 à 2000 en 1991
et à quelques centaines en 1995, le but ultime étant d'arriver à une éradication totale
de ces gaz d'ici l'an 2000. Cela mettrait la Suisse largement en avance par rapport à ce
qui est prévu par le protocole de Montréal de 1987 (réduction de 50% des émissions de
CFC d'ici l'an 2000). Cette modification de l'Osubst semble avoir rencontré un écho
positif, notamment de la part de plusieurs cantons. Elle a, par ailleurs, été précédée par
une pétition lancée par de nombreuses organisations de l'environnement qui
demandait l'interdiction immédiate de tous les CFC. 10

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 12.10.1990
SERGE TERRIBILINI

Répondant à cette exigence ainsi qu'à son programme de revitalisation de l'économie,
le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de révision de l'ordonnance relative à
l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE). Afin d'accélérer le traitement des
dossiers, il est prévu d'imposer un délai aux services spécialisés cantonaux et fédéraux
pour l'évaluation du rapport d'impact. En outre, le nombre de cas où l'OFEFP doit être
consulté devrait être diminué de moitié. Il ne subsisterait plus que les installations les
plus importantes telles que les routes nationales et principales, les installations
thermiques, les centrales hydrauliques, les raffineries de pétrole et les usines
d'aluminium. Dans ces cas, l'OFEFP devrait se contenter de vérifier si l'avis du service
spécialisé de la protection de l'environnement du canton ne présente pas de lacunes
importantes. L'ordonnance révisée propose encore d'améliorer la coordination entre
les autorités fédérales pour les ouvrages bénéficiant de subventions afin qu'elles
transmettent leurs exigences au canton avant que ce dernier n'ait pris une décision. 11

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 20.01.1994
SERGE TERRIBILINI
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Les partis, cantons et organisations ont en général salué cette révision. Les délais
d'examen pour les études d'impact ont cependant divisé les acteurs consultés. Les
cantons de Bâle-Ville, Zurich et Soleure ainsi que l'UDC ont estimé qu'ils devaient être
réduits. Au contraire, les Verts ont considéré qu'ils devaient être prolongés. Avec le
PDC et les organisations de protection de l'environnement, ils ont souligné qu'une
accélération des procédures ne pouvait être possible que si les administrations
possédaient le personnel suffisant. Le PS a fait part de son voeu que, malgré un
allégement des procédures, le droit fédéral soit appliqué de manière uniforme sur tout
le territoire. Le PdL (ex-PA) a réaffirmé son opposition fondamentale à l'EIE qu'il
considère comme un obstacle aux investissements. Les cantons de Saint-Gall et des
Grisons ont rejeté la révision, considérant que les pouvoirs de l'OFEFP étaient par trop
élargis vis-à-vis des cantons. Vaud a estimé que la révision n'allait pas assez loin dans la
simplification et l'allégement des procédures et souhaite notamment que la liste des
projets soumis à l'EIE soit réduite significativement. 12

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 06.05.1994
SERGE TERRIBILINI

En vertu de la nouvelle LPE qui offre à la Confédération la possibilité de prélever des
taxes d'élimination anticipées sur certains déchets, le DFI a mis en consultation un
projet de modification de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour
l'environnement (Osubst) prévoyant l'instauration d'une taxe anticipée obligatoire
d'environ 20 centimes sur les piles afin d'en financer le traitement une fois celles-ci
arrivées en fin de vie. Hormis cette disposition, les autorités fédérales ont par ailleurs
proposé d'instaurer l'obligation de rapporter et de reprendre les piles usagées, ceci
dans l'optique d'en augmenter le taux de récupération de 60% à quelque 80%. Le
projet de révision de l'Osubst prévoit finalement d'abaisser sensiblement la teneur en
mercure autorisée dans les piles et d'introduire une consigne sur les petits
accumulateurs au nickel-cadmium qui devrait osciller entre 3 et 70 francs selon leur
poids. La majeure partie de ces dispositions a été saluée par les différents acteurs
ayant pris part à la procédure de consultation. 13

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 10.07.1997
LIONEL EPERON

Pris entre deux feux, le Conseil fédéral a finalement opté pour la mise en vigueur de
l'ordonnance sur les COV dès le 1er janvier 1998. Celle-ci prévoit cependant de
n'introduire la taxe en question qu'à partir du début 1999. A cette date, un franc par
kilo de solvant ou de peinture sera prélevé, montant qui sera porté à CHF 2 en 2001-
2002, puis à CHF 3 en 2003. Epargnant les produits contenant moins de 3% de COV, ce
dispositif devrait permettre de réduire ce type d'émissions de quelque 70'000 tonnes
par année. Parallèlement, le gouvernement a également arrêté au 1er janvier 1998
l'entrée en vigueur de l'ordonnance concernant la taxe incitative sur l'huile de
chauffage extra-légère (HEL) d'une teneur en soufre supérieure à 0.1%. Moins
combattue que celle sur les composés organiques volatils, la taxe sur cette huile sera
pour sa part prélevée dès le 1er juillet 1998 et s'élèvera à 12 francs par tonne de HEL, ce
qui devrait rapporter environ 20 millions de francs par année. Le produit cumulé de ces
deux taxes (CHF 230 millions par an au maximum) sera redistribué de manière
échelonnée à la population par le biais des caisses-maladie. Chaque citoyen devrait à
ce titre empocher entre CHF 15 et 30 par année. 14

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 13.11.1997
LIONEL EPERON

Le Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans
l’environnement. L’objet vise à protéger l’homme et l’environnement, en particulier les
animaux et les plantes, ainsi que leurs biocénoses et leurs biotopes, des atteintes
nuisibles ou incommodantes résultant de l’utilisation d’organismes génétiquement
modifiés ou pathogènes dans l’environnement. L’ordonnance entend également
conserver la diversité biologique ainsi que la fertilité du sol. Désormais, quiconque
souhaitera disséminer, à titre expérimental, des organismes génétiquement modifiés,
pathogènes ou considérés comme potentiellement dangereux, devra avoir une
autorisation de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
Une autorisation devra également être attribuée par les autorités compétentes pour la
mise dans le commerce de ces organismes. L’objet modifie sept ordonnances qui
concernent les produits immunobiologiques, les denrées alimentaires, les semences,
les produits phytosanitaires, les engrais, les aliments pour animaux et les produits
immunobiologiques pour usage vétérinaire. Une seconde ordonnance a été émise par
l’exécutif sur l’utilisation des organismes en milieu confiné. Les personnes utilisant des
organismes génétiquement modifiés ou pathogènes en milieu confiné sont tenues
d’évaluer préalablement les risques de l’activité pour l’homme et l’environnement. En
outre, une autorisation sera demandée auprès du Bureau de Biotechnologie de la

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 25.08.1999
LAURE DUPRAZ
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Confédération pour toute activité à risque modéré ou élevé, et une garantie couvrant la
responsabilité civile légale (de CHF 20 millions) sera fournie. Des mesures de sécurité
devront également être prises. 15

Le DETEC a modifié l’ordonnance sur les substances et l’a mis en consultation. Les
modifications principales étaient, d’une part, que la vente aux particuliers de vieilles
traverses de chemin de fer imprégnées d’huile de goudron serait interdite et, d’autre
part, que les valeurs limites fixées pour les substances cancérogènes dans les produits
pour la conservation du bois seraient nettement abaissées. Ainsi, les chemins de fer ne
seront plus autorisés à vendre leurs traverses que si les produits dont elles sont
imprégnées respectent les nouvelles valeurs limites. Toutefois, le bois traité doit être
utilisé uniquement pour construire des voies, pour stabiliser des pentes ou d’une autre
manière qui ne mette en danger ni l’homme ni les animaux de rente. L’ordonnance
s’applique à tous les produits en bois imprégnés d’huile de goudron, donc aussi aux
clôtures de jardin et aux poteaux. 16
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Die zweite Welle der Corona-Pandemie rollte im Oktober 2020 an. Nachdem die
Anzahl mit Covid-19 infizierte Personen ab Anfang Oktober sehr stark angestiegen war,
zog der Bundesrat am 18. Oktober 2020 die Schraube erneut an: Ab dem kommenden
Tag wurde die Maskenpflicht auf Bahnhöfe, Flughäfen, Bus- und Tramhaltestellen sowie
auf öffentlich zugängliche Innenräume ausgeweitet. Weiter wurde die Bevölkerung dazu
aufgerufen, private Veranstaltungen möglichst zu vermeiden, da sie als
Ansteckungsherd gelten. Sollten sie trotzdem stattfinden, so dürfe ab über 15
Anwesenden nur noch sitzend konsumiert werden – eine Regel, die auch für
Restaurationsbetriebe eingeführt wurde – und beim Verlassen des Sitzplatzes müsse
eine Maske getragen werden. Spontane Ansammlungen von über 15 Personen im
öffentlichen Raum untersagte die Landesregierung. Zudem wurde die «Covid-19-
Verordnung besondere Lage (Verordnung 3)» durch einen Absatz zu Homeoffice
ergänzt, in dem der Bundesrat auf die Empfehlungen des BAG verwies. Das Ziel dieser
Massnahmen sei erneut der Schutz der Bevölkerung und das Verhindern einer
Überlastung des Gesundheitswesens, zudem sollten die Fallzahlen genügend stark
eingedämmt werden, dass es den Kantonen weiterhin möglich sei, ein lückenloses
Contact Tracing durchzuführen, erläuterte der Bundesrat. 

Angesichts der sich nicht verbessernden Situation verstärkte die Regierung zehn Tage
darauf die Massnahmen erneut. Um die Überlastung der Intensivstationen und des
Pflegepersonals zu verhindern, beschloss sie weitere Massnahmen, die darauf abzielten,
die Anzahl zwischenmenschliche Kontakte möglichst gering zu halten. Diskotheken und
Tanzlokale mussten vorläufig ihre Pforten schliessen und für Restaurants und Bars
wurde eine Sperrstunde ab 23 Uhr verhängt. Ferner durften maximal vier Personen an
einem Tisch Platz nehmen. Das Durchführen von Messen und Märkten in Innenräumen
wurde gänzlich verboten, ebenso wie Veranstaltungen mit über fünfzig Personen, wobei
Parlaments- und Gemeindeversammlungen sowie politische Demonstrationen und das
Sammeln von Unterschriften für Referenden und Initiativen von dieser Regelung
ausgenommen waren. Ferner untersagte die Regierung in Innenräumen stattfindende
sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten, an denen mehr als 15 Personen teilnahmen.
Die Maskenpflicht wurde auf die Aussenbereiche von Einrichtungen und Betrieben
ausgeweitet und galt neu auch an Schulen ab der Sekundarstufe II. Der Unterricht an
Hochschulen musste auf den 2. November hin auf Fernunterricht umgestellt werden.
Mit dem Ziel einer rascheren und breiteren Testung der Bevölkerung und der
umgehenden Isolation positiver Fälle beschloss der Bundesrat ausserdem neben den
sich bereits in Anwendung befindlichen PCR-Tests die Einführung von Antigen-
Schnelltests.

Ende Oktober gab das BAG bekannt, dass es eine Teilkampagne bestehend aus
Anzeigen, TV-Spots, Online-Videos und Online-Ads lanciert habe, die auf den Online-
Coronavirus-Check des Bundesamtes aufmerksam machen sollte. Mit diesem konnten
Personen mit Krankheitsanzeichen herausfinden, ob basierend auf ihren Symptomen
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ein Covid-19-Test erforderlich ist. Weiter verkündete das BAG, dass die Coronavirus-
Kampagne auf Rot geschaltet habe.

Da einige Kantone aufgrund der steigenden Fallzahlen und den damit verbundenen
Hospitalisierungen an ihre Grenzen stiessen, entschied sich der Bundesrat an seiner
Sitzung vom 4. November für einen erneuten Assistenzdienst der Armee, um den
Krankenhäusern bei der Pflege und dem Patienten- und Patientinnentransport
auszuhelfen. Er sah dafür maximal 2'500 Mitglieder der Armee vor, die eingesetzt
werden können sollten, wenn die Kantone dies beantragten, die Voraussetzungen für
die Subsidiarität gegeben seien und dargelegt werden könne, dass nicht genügend zivile
Mittel vorhanden seien. Auch Mitglieder des Zivilschutzes sollten kurze Zeit später
erneut im Kampf gegen Corona eingesetzt werden können, hier stellte der Bundesrat
den Kantonen ein Kontingent von bis zu 500'000 Diensttagen zur Verfügung.

Anfang November kündigte der Bundesrat erstmals Hilfen von CHF 400 Mio. für
Härtefälle an; eine entsprechende Regelung hatte das Parlament im Covid-19-Gesetz
ergänzt. Demnach kann der Bund aufgrund der Corona-Krise besonders stark
betroffene Unternehmen in gewissen Branchen in Härtefällen, also wenn ihr
Jahresumsatz unter 60 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts liegt, unterstützen,
wenn die Kantone 50 Prozent der Unterstützung übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt
mussten jedoch noch zahlreiche Fragen zu den Ausführungsbestimmungen geklärt
werden, weshalb der Bundesrat dazu eine Vernehmlassung durchführte. 

Am 11. November erklärte die Landesregierung, dass sie den ersten Kredit zur
Beschaffung eines «sicheren und wirksamen» Covid-19-Impfstoffs von CHF 300 Mio.
um CHF 100 Mio. auf CHF 400 Mio. erhöhen wolle. Damit sollte den finanziellen
Verpflichtungen, die aus Reservierungsverträgen von Impfdosen stammten,
nachgekommen werden. Bisher sei der Bundesrat mit den beiden Herstellern Moderna
und AstraZeneca Verträge eingegangen und stehe zudem mit weiteren Herstellern in
Kontakt. Wann genau ein Impfstoff bereitstehe, sei aber noch unklar. Das BAG nahm
jedoch an, dass Teile der Bevölkerung in der ersten Hälfte von 2021 geimpft werden
können. 

Eine Woche darauf teilte der Bundesrat mit, er habe bezüglich der sogenannten
Covidcodes einer Veränderung der Verordnung der Proximity-Tracing-App zugestimmt.
Neu sollen neben den kantonsärztlichen Diensten und der behandelnden Ärzteschaft
auch Laboratorien, Mitarbeitende der Infoline, Testzentren und Apotheken die Codes,
welche positiv getestete Personen in die SwissCovidApp eingeben sollen, um andere
Appbenutzerinnen und –benutzer über eine mögliche Infektion zu unterrichten,
generieren können. Durch die Berechtigungserweiterung könnten die kantonsärztlichen
Dienste entlastet und der Prozess zwischen dem Befund eines positiven
Testergebnisses und dem Warnen von Drittpersonen beschleunigt werden.  

Dass die Corona-Pandemie durch die fehlenden sozialen Kontakte, wirtschaftliche
Sorgen, Existenzängste oder den Tod nahestehender Personen auch einen Einfluss auf
die psychische Gesundheit haben kann, wollte das BAG in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Medien und Organisationen aufzeigen und entsprechende Hilfsangebote
vorstellen, wie es am 3. Dezember mitteilte. Dazu organisierte es am 10. Dezember
einen schweizweiten Aktionstag unter dem Motto «Darüber reden. Hilfe finden», von
dem sich das Bundesamt die Enttabuisierung des Themas erhoffte. 

In der Folge beruhigte sich die Situation etwas: Bis Ende November reduzierten sich die
(gemeldeten) Ansteckungszahlen etwa um die Hälfte. Anstatt der erhofften weiteren
Beruhigung der Situation begann die Zahl der Ansteckungen dann aber auf hohem
Niveau zu stagnieren oder erhöhte sich sogar wieder leicht, wobei es grosse
Unterschiede zwischen den Kantonen gab. Damit verschärfte sich die Lage der Spitäler
zusehends, weshalb der Bundesrat die Stände am 4. Dezember zu schnellem Handeln
und dem Erlassen strengerer Massnahmen aufforderte. In Absprache mit den Kantonen
ergriff die Regierung zudem erneut mehrere landesweite Massnahmen: Im Lichte des
zunehmenden Ladenverkehrs während der Vorweihnachtszeit wurde beispielsweise für
grössere Geschäfte ab dem 9. Dezember die zulässige Anzahl Kundinnen und Kunden
pro Quadratmeter reduziert. Restaurants mussten – wie in einigen Kantonen bereits
eingeführt – die Kontaktdaten von mindestens einer Person pro Tisch zwingend
aufnehmen. Für Silvester wurde die Sperrstunde ausnahmsweise von 23 Uhr auf 1 Uhr
ausgeweitet, um das Risiko von spontanen Treffen im privaten Rahmen zu minimieren.
Weiter legte der Bundesrat der Bevölkerung nahe, sich auf das Zusammenkommen von
maximal zwei Haushalten zu beschränken. Um die Kontaktanzahl und den
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Personenverkehr weiter zu verringern, appellierte er ausserdem erneut an die
Arbeitgebenden, die Home-Office-Empfehlung des BAG zu befolgen. Die Regierung sah
jedoch davon ab, eine Regel zu erlassen, wonach Skigebiete schliessen müssen, wenn es
die epidemiologische Lage am jeweiligen Ort vorgebe. Die Medien führten dieses
Unterlassen auf den Druck aus den betroffenen Kantonen zurück. Jedoch muss ab dem
22. Dezember für den Betrieb der entsprechenden Anlagen eine Bewilligung beim
verantwortlichen Kanton eingeholt werden. Ausschlaggebend für den Erhalt einer
solchen seien unter anderem ausreichende Kapazitäten in den lokalen Spitälern, beim
Contact Tracing und beim Testen sowie ein vorliegendes Schutzkonzept. Während für
die Skigebiete selbst keine Obergrenze vorgesehen waren, sollten Kabinen und Gondeln
ab dem 9. Dezember nur zu zwei Dritteln gefüllt werden dürfen, zudem sollte auch hier
eine Maskenpflicht gelten. 

Am 7. Dezember verkündete der Bundesrat, dass nach einer Absichtserklärung nun auch
ein Vertrag mit Pfizer/BioNTech unterzeichnet worden sei, welche der Schweiz drei
Millionen Impfdosen liefern solle, vorausgesetzt Swissmedic erteile die Zulassung. Am
darauffolgenden Tag gab die Regierung überdies bekannt, ihr sei die Sicherung von
zusätzlichen drei Millionen Impfdosen von Moderna gelungen. Die Kosten der Impfung
gegen Covid-19 soll überdies von der OKP, dem Bund und den Kantonen übernommen
werden, liess das EDI verlauten. Es habe dafür eine Anpassung an der KLV
vorgenommen. Erste Impfungen sollten, wie bereits im Vorfeld angetönt, in der ersten
Jahreshälfte von 2021 erfolgen. Es sei allerdings keine Impfpflicht vorgesehen. 

Da sich die epidemiologische Lage trotz ergriffener Massnahmen weiter verschlechterte
und die Fallzahlen wieder exponentiell anstiegen, kündigte der Bundesrat am 8.
Dezember die Vereinheitlichung und Verschärfung der nationalen Massnahmen
anlässlich der Bundesratssitzung vom 11. Dezember an. Im Hinblick darauf schlug er den
Kantonen zwischen dem 12. Dezember und dem 20. Januar die Schliessung von
Gastrobetrieben, Einkaufsläden, Märkten, Freizeitbetrieben und Sportaktivitäten um 19
Uhr und sonntags ganztägig vor. Zu privaten Veranstaltungen sollten sich nur noch fünf
Personen aus maximal zwei Haushalten treffen dürfen, wobei die Regierung
beabsichtigte, diese Regelung für die Festtage (24. bis 26. und 31. Dezember) auf eine
Gruppengrösse von 10 Personen auszuweiten. Mit Ausnahme von religiösen Feiern
sowie Versammlungen von Legislativen sollten keine öffentlichen Veranstaltungen mehr
stattfinden dürfen; auch Aktivitäten im Kulturbereich wollte der Bundesrat für diesen
Zeitraum verbieten. 

Wie sich am 11. Dezember zeigte, entschloss sich der Bundesrat dazu, viele seiner am 8.
Dezember vorgestellten Vorschläge in schweizweite Massnahmen umzusetzen.
Abweichungen zu seinen ursprünglichen Ideen gab es bei den Öffnungszeiten von
Restaurants und Bars, die sonntags ebenfalls geöffnet haben sollen dürfen. Kantone mit
einer günstigen epidemiologischen Lage sollen zudem die ab 19 Uhr vorgesehene
Sperrstunde bis um 23 Uhr hinausschieben dürfen. Die maximale Gruppengrösse bei
privaten Veranstaltungen wurde bei zehn Personen belassen und sportliche sowie
kulturelle Aktivitäten sollen weiterhin durchgeführt werden dürfen, wenn nicht mehr als
fünf Personen daran teilnahmen. Nicht vorgesehen war diese Obergrenze für Kinder
und Jugendliche unter 16 Jahren, Trainings und Wettkämpfe nationaler Kader und
Profiligen – solange sie ohne Publikum stattfanden – sowie für Proben und Auftritte von
professionellen Künstlerinnen und Künstlern oder Ensembles. 

Um grenzüberschreitende Fragen bezüglich der Covid-19-Impfung abzuklären, die
insbesondere für Grenzgängerinnen und Grenzgänger von Bedeutung waren, nahm
Bundesrat Alain Berset am 15. Dezember an einem virtuellen Treffen mit anderen
europäischen Gesundheitsministerinnen und -ministern teil. 
Tags darauf gaben das BAG und die EKIF die für die Schweiz vorgesehene Impfstrategie
bekannt. Diese sah vor, dass zuerst besonders gefährdete Personen und anschliessend
das Gesundheitspersonal sowie Betreuerinnen und Betreuer der Risikogruppe geimpft
werden sollten. Dritte Priorität sollten Personen haben, die engen Kontakt zu besonders
gefährdeten Personen haben. Darauffolgend kämen Menschen in
Gemeinschaftseinrichtungen, in welchen ein erhöhtes Infektions- und Ausbruchsrisiko
herrsche, sowie deren Personal zum Zuge und abschliessend alle anderen
Erwachsenen, denen es ein Anliegen sei, sich impfen zu lassen. Gemäss
Medienmitteilung gehörten Kinder und Jugendliche aufgrund fehlender Studiendaten
noch nicht zur Zielgruppe der Impfstrategie.

Trotz der bereits ergriffenen Massnahmen war die epidemiologische Lage Mitte
Dezember mit sehr hohen und fortwährend ansteigenden Ansteckungszahlen immer
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noch besorgniserregend. Gemäss Medien sorgte sich der Bundesrat insbesondere vor
den zahlreichen privaten Treffen während der Weihnachtszeit sowie an Silvester. Am 18.
Dezember gab er schliesslich die für diese Zeit (vom 22. Dezember bis zum 22. Januar)
geltenden nationalen Massnahmen bekannt. So sollten nun Gastrobetriebe geschlossen
werden – ausgenommen davon waren Betriebs- und Schulkantinen, die Restauration
für Hotelgäste sowie TakeAway-Angebote und Lieferdienste. Neben Kultur- und
Freizeiteinrichtungen mussten auch Sportbetriebe für den vorgebenden Zeitraum
schliessen, wobei die am 11. Dezember beschlossenen Massnahmen bezüglich unter 16-
Jährigen und Profispielen immer noch Gültigkeit besassen. Auch die Kapazität von
Geschäften wurde weiter eingeschränkt. Kantonen, die eine günstige epidemiologische
Lage aufwiesen, waren jedoch wiederum Erleichterungen gestattet. Die Bevölkerung
wurde eindringlich gebeten, zu Hause zu bleiben und ihre sozialen Kontakte auf ein
Minimum zu reduzieren. Der Bundesrat beabsichtigte für den 30. Dezember eine
Zwischenbeurteilung. Sollte sich die Lage verschlechtern, wolle er weitere Massnahmen
treffen. Ferner weitete er den Einsatz von Schnelltests aus, für die er eine Änderung an
der Covid-19-Verordnung 3 vornahm. Für die Skigebiete sollten nach wie vor die
Kantone verantwortlich sein. 17

Die grosse Erleichterung erfolgte am 19. Dezember 2020, als Swissmedic dem ersten
Covid-19-Impfstoff – dem Impfstoff Comirnaty von Pfizer/BioNTech – die Zulassung
für Personen ab 16 Jahren gewährte. Eine erste Lieferung von 100’000 Impfdosen (von
bisher bei Pfizer/BioNTech bestellten 3 Mio. Impfdosen) sollte die Schweiz noch im
Dezember 2020 erhalten, erklärte das BAG in seiner Medienmitteilung. Nach Lagerung
der Impfdosen durch die Armeeapotheke – die Impfdosen müssen bei minus 70 Grad
gelagert werden – werden diese auf die Kantone verteilt, wo sie einige Tage im
Kühlschrank aufbewahrt werden können. Die Kantone konnten in der Folge bereits mit
der Impfung besonders gefährdeter Personen beginnen, während die schweizweite
Impfung priorisierter Personengruppen am 4. Januar 2021 startete. Gleichzeitig mit
dieser Ankündigung lancierte das BAG eine breit angelegte Informationskampagne zur
Covid-19-Impfung. 

Nur zwei Tag nach dieser ersten Aufhellung wurden die Covid-19-Wolken aber bereits
wieder düsterer. Als Reaktion auf die Entdeckung zweier neuen, womöglich deutlich
ansteckenderen Varianten des Coronavirus in Südafrika und Grossbritannien verhängte
der Bundesrat am 21. Dezember ein Einreiseverbot für Ausländerinnen und Ausländer,
die von diesen Ländern aus in die Schweiz reisen wollten, und stellte überdies den
Flugverkehr von und nach Südafrika und Grossbritannien ein. Personen, die seit dem 14.
Dezember aus den beiden Staaten in die Schweiz eingereist waren, mussten sich für
zehn Tage in Quarantäne begeben. Damit beabsichtigte die Landesregierung, die
weitere Ausbreitung dieser Virusmutationen zu erschweren. Am 24. Dezember gab das
BAG bekannt, die neue Covid-19-Variante aus Grossbritannien erstmals in zwei Proben
festgestellt zu haben, weitere drei Tage später konnte auch die Variante aus Südafrika
erstmals nachgewiesen werden.

Nachdem der Bundesrat am 18. Dezember 2020 nationale Massnahmen beschlossen
hatte, gab er am 30. Dezember bekannt, er sehe trotz der «besorgniserregenden»
Situation – begründet durch das «hohe Ansteckungsniveau» über Weihnachten und das
Auftreten der zwei neuen Virusvarianten – von einer weiteren Verschärfung der
Massnahmen ab, da die aktuell geltenden Vorkehrungen angemessen seien. Wichtig sei
es jedoch, die über die Feiertage reduzierte Zahl an Covid-Tests nun wieder zu
erhöhen.

Auch zwei Wochen später war die Zahl der Infektionen nicht stark angestiegen, jedoch
fürchtete sich der Bundesrat vor einem raschen Wiederanstieg der Fallzahlen aufgrund
der zwei neuen Virusvarianten, zumal die Zahl der Infektionen, Hospitalisierungen und
Todesfälle weiterhin hoch war. Deshalb verlängerte er am 13. Januar 2021 die
Schliessung der Restaurants, Kulturbetriebe, Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen,
die er im Dezember 2020 beschlossen hatte, bis Ende Februar 2021. Zudem verhängte
er ab dem 18. Januar erneut eine Homeoffice-Pflicht soweit möglich und
verhältnismässig, eine Schliessung der Läden für Güter des nicht-täglichen Bedarfs
sowie eine Einschränkung privater Veranstaltungen und Menschenansammlungen. 
Mit diesen Einschränkungen einhergehend lockerte die Regierung auch die
Bestimmungen zum Erhalt von Härtefallhilfen, um die von den Schliessungen
betroffenen Unternehmen zu unterstützen: Unter anderem sollten seit 1. November
2020 geschlossene Betriebe Härtefallhilfe erhalten, ohne einen Umsatzrückgang
nachweisen zu müssen, zudem sollte der Umsatzrückgang im Jahr 2021 neu ebenfalls
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berücksichtigt werden. Die Regierung kündigte überdies an, dass im Februar 2021
beinahe alle Kantone mit der Auszahlung von Härtefallhilfen beginnen würden.
Gleichentags gab der Bundesrat auch die Finanzierung der Covid-19-Impfung bekannt:
So würden die Krankenversicherungen unabhängig von der Franchise eine Pauschale
von CHF 14.50 sowie CHF 5 für die Impfdosis vergüten, während der Bund die Differenz
der vertraulichen Kosten der Impfung zu diesen CHF 5 bezahle und die Kantone den
Selbstbehalt der Versicherten übernähmen.

Am 17. Januar 2021 gab der Bundesrat die Quarantäneanordnung für 90 Angehörige
der Armee aufgrund der Ansteckung einer Person mit der britischen Corona-Variante,
die von der WHO als «Delta-Variante» bezeichnet wurde, bekannt. Anders als bei den
bisherigen Varianten mussten bei der Delta-Variante auch die Kontakte der Kontakte
von Armeeangehörigen in Quarantäne. Einen Tag später startete die erste RS des Jahres
2021 mit 12'000 Rekrutinnen und Rekruten und 2'800 Kader. Für Aufmerksamkeit
sorgten dabei insbesondere die 40 Prozent Rekrutinnen und Rekruten, die im Sinne
eines gestaffelten Einrückens vorgängig von zuhause aus ein Lernprogramm absolvieren
mussten. Später gab der Bundesrat bekannt, dass die Positivitätsrate bei den
Eingerückten bei 4 Prozent (1. Staffel) respektive 3 Prozent (2. Staffel) lag.

Am 20. Januar 2021 nahm der Bundesrat in verschiedenen Bereichen eine
Lagebeurteilung vor. So liess er sich von der EDK über die in den Kantonen
beschlossenen Massnahmen in den Schulen informieren, wobei sich sowohl die EDK als
auch die Science Task Force für die Fortführung des Präsenzunterrichts in Primar- und
Sekundarschule I und II aussprachen. Sie wollten damit die negativen Auswirkungen von
Fernunterricht auf die psychische Gesundheit und die Bildungsverläufe verhindern.
Gleichentags setzte der Bundesrat auch die im Dezember 2020 beschlossenen
Änderungen des Covid-19-Gesetzes im Bereich der Kurzarbeit um und hob dabei
insbesondere die Karenzfrist auf, verlängerte die Bezugsdauer und vergrösserte den
Pool der Anspruchsberechtigten. Darüber hinaus berichtete der Bundesrat, dass die
Schweiz bisher rund 500'000 Impfdosen erhalten habe und bisher bei beinahe 170’000
geimpften Personen 42 Meldungen über vermutete unerwünschte
Arzneimittelwirkungen eingegangen seien. Gemäss medizinischen Fachexperten seien
davon 26 Fälle als nicht schwerwiegend und 16 Fälle als schwerwiegend eingestuft
worden; in 5 Fällen sei es bei Personen zwischen 84 und 92 Jahren zu einem tödlichen
Verlauf gekommen, wobei jedoch «in keinem Fall der konkrete Verdacht [bestehe], dass
die Impfung die Ursache für den Todesfall war». 

Am 27. Januar 2021 gab der Bundesrat bekannt, dass er die Härtefallhilfe um CHF 2.5
Mrd. aufstocken wolle und dem Parlament die entsprechende Änderung des Covid-19-
Gesetzes vorlegen werde. Für den Fall, dass sich der Kreditmarkt verschlechtern sollte,
sei der Bundesrat überdies dabei, «zusammen mit den Banken eine Neuauflage eines
Covid-Solidarbürgschaftssystems» zu planen. Wie bereits im Vorjahr schlug er überdies
vor, dass der Bund auch für das Jahr 2021 die Kosten der KAE – der Bundesrat sprach
von Kosten in der Höhe von CHF 6 Mrd. – übernehmen solle. Darüber hinaus wollte der
Bundesrat die Taggeldbezugsdauer für Arbeitslose um drei Monate verlängern, um der
schwierigen Arbeitsmarktsituation Rechnung zu tragen.

Ende Januar 2021 liess die Regierung verlauten, dass sie ab sofort die Covid-19-
Testkosten für Personen ohne Symptome sowie die Impfkosten in Apotheken
übernehmen werde. Zudem solle die Quarantäne zukünftig nur noch 10 Tage dauern,
sofern sich die betroffene Person am siebten Tag einem Corona-Test unterziehe und
der Test negativ ausfällt. Dieselbe Regelung galt neu auch für Personen in
Reisequarantäne. Wenige Tage später verkündete die Regierung überdies die
Unterzeichnung von drei neuen Verträgen für Impfstoffe (Curevac, Novavax, Moderna)
über insgesamt 17 Mio. Impfdosen. Insgesamt sicherte sich der Bundesrat somit bis zu
diesem Zeitpunkt fast 36 Mio. Impfdosen (zusätzlich Pfizer/BioNTech und AstraZeneca).
Zugelassen waren von diesen jedoch erst die Impfstoffe von Moderna und
Pfizer/BioNTech, während Swissmedic gleichzeitig bekannt gab, dass zur Zulassung von
AstraZeneca weitere Daten benötigt würden. Mitte März 2021 folgte schliesslich ein
weiterer Vertrag mit Pfizer über 3 Mio. Impfdosen. 

Aufschluss über die finanzielle Situation im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie lieferte
Mitte Februar 2021 die provisorische Staatsrechnung 2020, die ein «rekordhohes
Defizit» von CHF 15.8 Mrd. enthielt; bedingt durch tiefere Einnahmen und sehr hohe
Ausgaben im vorangegangenen Jahr. Da auch im neuen Jahr im Voranschlag nicht
geplante Corona-bedingte Ausgaben anfallen würden, verabschiedete der Bundesrat
überdies acht Nachtragskredite zum Voranschlag 2021 über CHF 14.3 Mrd. 
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Am 17. Februar 2021 folgte schliesslich, was viele schon sehnsüchtig erwartet und
lautstark gefordert hatten: Der Bundesrat stellte einen ersten, vorsichtigen
Öffnungsschritt auf den 1. März 2021 in Aussicht, zumal die Fallzahlen in der
Zwischenzeit stark gesunken waren. So sollten – nach Konsultation der Kantone –
Läden, Museen und Lesesäle von Bibliotheken, die Aussenbereiche von Zoos,
botanische Gärten sowie Sport- und Freizeitanlagen geöffnet und private
Veranstaltungen im Freien mit bis zu 15 Personen erlaubt werden. Er folge damit einer
risikobasierten und schrittweisen Öffnungsstrategie, bei der er voraussichtlich jeweils
einmal im Monat einen Öffnungsschritt vornehmen wolle, erklärte der Bundesrat. Dabei
würden jeweils die Möglichkeit zum Maskentragen sowie weitere situationsspezifische
Aspekte (Anzahl Personen, Ort der Aktivität), aber auch die gesellschaftliche oder
wirtschaftliche Belastung berücksichtigt. Nachdem die Regierung diesen ersten
Öffnungsschritt eine Woche später bestätigt hatte, kündigte sie auch einen möglichen
weiteren Öffnungsschritt auf den 22. März an, bei dem dann etwa auch Kultur- und
Sportveranstaltungen mit Publikum sowie die Öffnung von Restaurantterrassen in
Betracht gezogen werden sollten. Diese Öffnungsschritte sollten – nach Absprache mit
den Kantonen – mit einer «massiven Ausweitung des Testens» kombiniert werden.
Dabei sollten der Bevölkerung fünf gratis Selbsttests pro Person und Monat zur
Verfügung gestellt werden und alle Testkosten in Apotheken und Testzentren, auch für
symptomfreie Personen, übernommen werden. Zusammen mit der Möglichkeit für
wiederholte Tests in Unternehmen und Schulen sollten diese Massnahmen
schätzungsweise über CHF 1 Mrd. kosten. 

Weitere erfreulichere Nachrichten folgten am 11. März 2021, als das SECO die
Konjunkturprognose der Expertengruppe des Bundes veröffentlichte. Diese rechnete
zwar noch mit einem BIP-Rückgang im 1. Quartal 2021, aber mit einer «zügigen
Erholung» nach den Lockerungen der Corona-Massnahmen. Für das Jahr 2021
erwartete die Expertengruppe gar ein BIP-Wachstum um 3 Prozent und damit eine
Überschreitung des Vorkrisenniveaus – allerdings nur bei einer Lockerung der
Massnahmen ohne erneute zusätzliche Einschränkungen. 

In der Frühjahrssession im März 2021 beriet das Parlament die zweite Revision des
Covid-19-Gesetzes. Vor der Session stand dabei die Frage im Zentrum, ob ein
verbindlicher Öffnungstermin ins Gesetz geschrieben werden soll. Die WAK-NR hatte
dies zuvor beantragt, zumal sie den Verlauf der Öffnungen und der Beendigung der
Corona-Massnahmen durch den Bundesrat als zu langsam erachtete. Weder im
Nationalrat noch im Ständerat fand eine solche Massnahme jedoch eine Mehrheit. Im
Parlament waren dann vor allem die Härtefallmassnahmen zentral, wobei sich der
Ständerat mit seinem zurückhaltenderen Konzept durchsetzte: Wie bisher sollen
demnach nur Härtefälle ausgeglichen, aber keine Entschädigung der durch die
Pandemie entstandenen Schäden vorgenommen werden. Insgesamt erweiterte das
Parlament die Finanzhilfen für die Unternehmen jedoch stark. Überdies erteilte es der
Regierung den Auftrag, eine Regelung für die «Impf-, Test- und Genesungsnachweise»,
also für das sogenannte Covid-19-Zertifikat (3G), zu erlassen. 

Kurz zuvor hatte die Bundeskanzlei schliesslich bekannt gegeben, dass das Referendum
des Vereins «Freunde der Verfassung» zum Covid-19-Gesetz zustande gekommen war.
Somit wird im Juni 2021 darüber abgestimmt, ob das Gesetz – wie vorgesehen – bis
Ende 2021 in Kraft bleiben wird oder bereits im September 2021, ein Jahr nach
Annahme des dringlich erklärten Gesetzes durch das Parlament, ausser Kraft treten
wird. 

Am 12. März 2021 startete der Bundesrat wie angekündigt die Konsultation zum zweiten
Öffnungsschritt, obwohl die Fallzahlen seit Ende Februar wieder angestiegen waren und
sich damit eine dritte Welle andeutete, wie der Bundesrat in seiner Medienmitteilung
schrieb. Deshalb sei für den Bundesrat auch noch unklar, ob ein ausführlicher zweiter
Öffnungsschritt wirklich angebracht sei. In der Tat beschränkte die Regierung den
zweiten Öffnungsschritt in der Folge auf eine Lockerung der Einschränkung für Treffen
im Familien- und Freundeskreis von fünf auf zehn Personen. Drei der vier Richtwerte
für eine weitere Öffnung (14-Tages-Inzidenz, Positivitätsrate und Reproduktionszahl)
seien denn im Moment nicht erfüllt, begründete der Bundesrat diesen Schritt – nur die
Auslastung der Intensivplätze hatte zu diesem Zeitpunkt den Richtwert des Bundesrates
noch nicht überschritten. Obwohl alle Kantone eine Öffnung der Restaurantterrassen
auf den 22. März gefordert hatten und der Nationalrat diesbezüglich eine (nicht
bindende) Erklärung abgegeben hatte, verzichtete der Bundesrat somit auch auf diese
Lockerung. 
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Neben den Impfstoffen von Pfizer/BioNTech und Moderna erteilte Swissmedic am 22.
März 2021 dem Impfstoff «COVID-19 Vaccine Janssen» von Johnson & Johnson die
Zulassung. Die Schweiz hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine Impfdosen von
Johnson & Johnson bestellt, womit diese vorerst noch nicht verabreicht wurden.
Jedoch wurde das Impfzertifikat von Personen, welchen dieser Impfstoff verabreicht
wurde, ab sofort in der Schweiz akzeptiert. Keine Zulassungsgesuche hatten bisher
CureVac und Novavax in der Schweiz eingereicht, obwohl der Bundesrat entsprechende
Impfdosen bestellt hatte; das Zulassungsgesuch von AstraZeneca war zu diesem
Zeitpunkt noch immer hängig.
Einige Tage nach der Zulassung des dritten Impfstoffs berieten die Bundesräte Parmelin
und Berset mit der GDK, dem Präsidenten der KdK, Vertreterinnen und Vertretern der
Swiss Science Task Force, der eidgenössischen Kommission für Impffragen sowie den
Impfstofflieferanten Pfizer und Moderna die Umsetzung der Impfkampagne: In den
nächsten drei Monaten sollen 8 Mio. Impfdosen geliefert werden. Ziel sei es, alle
Impfwilligen (über 18 Jahren) bis Ende Juni 2021 mindestens einmal zu impfen. Erste
Umfragen deuteten an, dass sich etwa die Hälfte der Bevölkerung impfen lassen
möchte, ein Viertel unsicher sei und ein Viertel eine Impfung ablehne. 

Seit einiger Zeit arbeitete der Bund auch an der Erstellung eines Impfzertifikats, wobei
es am 23. März zu einem Rückschlag kam: Der EDÖB reichte nach Prüfung von
entsprechenden Medienberichten Anzeige gegen die Betreiberin der Plattform
www.meineimpfungen.ch wegen Datenschutzverletzungen ein. Die entsprechende
Datenbearbeitung sei «geeignet», um die Persönlichkeitsrechte im Bereich der
besonders schützenswerten Personendaten zur Gesundheit zu verletzten. In der Folge
wurde der Betrieb der Seite per sofort eingestellt. 

Ende März 2021 setzte der Bundesrat die vom Parlament in der Frühjahrssession 2021
beschlossenen Änderungen am Covid-19-Gesetz in der Härtefallverordnung um,
insbesondere die Erhöhung der Höchstbeträge bei der Härtefallhilfe, die Verschiebung
des relevanten Gründungszeitpunkts der Unternehmen für Zugang zu Härtefallhilfen,
die Gewinnbeteiligung des Staates bei Unternehmen mit Härtefallhilfen und die Dauer
des Dividendenverbots. Zudem lockerte er die Anspruchsvoraussetzungen auf
Erwerbsersatz für Selbständigerwerbende in der Covid-19-Verordnung zum
Erwerbsausfall, die Bedingungen für A-Fonds-perdu-Beiträge für die professionellen
und semiprofessionellen Sportklubs in der Verordnung Mannschaftssport und den
Zugang von Kulturunternehmen und Kulturschaffenden zu Ausfallentschädigungen in
der Covid-19-Kulturverordnung. Bereits einige Tage zuvor hatte er überdies erneut das
vereinfachte Verfahren für Kurzarbeit und die Aufhebung der Karenzzeit sowie das
Aufgebot von Schutzdienstpflichtigen zur Bewältigung der Corona-Krise bis zum 30.
Juni 2021 verlängert.

Anfang April 2021 kam es in einzelnen Schweizer Städten zu Demonstrationen und
teilweise gar zu Ausschreitungen von Jugendlichen, insbesondere die sogenannte
«Oster-Krawallnacht» in St. Gallen, bei der Jugendliche unter anderem die Polizei mit
Molotow-Cocktails angriffen, führte zu grosser medialer Aufmerksamkeit. Die Politik
und die Medien erklärten sich die Vorkomnisse in der Folge mit einer besonders
grossen Corona-Müdigkeit bei den Jungen und ihrem Verdruss gegenüber den Corona-
Massnahmen, aber auch mit dem grossen Druck, der allgemein auf ihnen laste. Doch
nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene versammelten sich immer häufiger, um gegen
die Corona-Massnahmen zu protestieren. Zahlreiche Demonstrationen erhielten jedoch
aufgrund von relativ strikten Vorgaben für Veranstaltungen keine Bewilligung und
wurden deshalb abgesagt, verschoben oder unbewilligt durchgeführt. 18
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Sport

Mit dem von der Sportschule Magglingen ausgearbeiteten Nationalen
Sportanlagenkonzept (Nasak) verfügt der Bund erstmals über ein Planungs- und
Koordinationsinstrument zum Bau neuer Stadien und anderer Sportstätten von
nationaler Bedeutung. Damit die Schweiz als Sportstandort nicht ins Abseits gerät, sind
laut Nasak unter anderem nötig: ein nationales Stadion für Fussball und andere
Sportarten mit mindestens 35'000 Sitzplätzen, zwei polysportive Stadien mit je 25 000
Sitzplätzen, eine polysportive nationale Wettkampfhalle mit 10'000 bis 20'000
Sitzplätzen, drei Trainingszentren mit Hallen- und Freiluftanlagen für alle Sportarten
und drei polysportive Trainingshallen mit 200-m-Rundbahn für Leichtathletik. Der
Bundesrat hiess das Nasak gut, doch ist noch ungewiss, ob damit auch finanzielle
Verpflichtungen für den Bund verbunden sind. 19

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 07.05.1996
MARIANNE BENTELI

Im Februar 2018 revidierte das BASPO den Entscheid, dass stark glaubensbasierte
Jungscharen keine Sportfördergelder mehr erhalten sollen. Unter bestimmten
Voraussetzungen können sie gleichwohl J+S-Gelder beantragen. Notwendig dafür sind
aber vorbestimmte Statutenrevisionen oder überhaupt eine Neuorganisation als Verein
im Sinne des ZGB. Unter anderem wurde eine juristische Trennung der Jungscharen von
ihren Mutterkirchen gefordert. Dieses Kriterium war nicht allen Organisationen
genehm; so sprachen sich zum Beispiel der Bund Evangelischer Schweizer Jungscharen
(BESJ) oder die Jungschar der Evangelisch-Methodistischen Kirche (JEMK) gemäss der
Zeitung «Bund» gegen eine solche Trennung aus. Dieselben Organisationen lehnten
entsprechend auch einen Beitritt zu dem neu gebildeten Dachverband AF+ ab. AF+
vereinigt diverse Jugendorganisationen mit christlichem Hintergrund und ermöglicht,
dass diese weiterhin J+S Zuwendungen erhalten können, indem das BASPO mit
ebendiesem Verband einen J+S-Partnerschaftsvertrag einging. Die J+S-
Kaderausbildung soll fortan durch diesen Verband ausgeübt werden. AF+ musste sich
dafür in seinen Statuten an den Zielen von J+S orientieren und die Grundsätze der
Charta des Schweizer Sports und der Charta Christlicher Kinder- und Jugendarbeit
akzeptieren. Diese Kriterien gelten auch für Organisationen, die AF+ nicht beigetreten
sind, jedoch weiterhin an J+S teilhaben wollen. 20

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 14.02.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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